
Planauskunft:
Für die Ausgabe von Planunterlagen ist das folgende Formblatt ausgefüllt an die Faxnummer 
0 90 81 / 21 02 26 oder an planauskunft@rieswasser.de zu senden.

Planauskunft wird für folgendes Vorhaben beantragt:

____________________________________________________________________________
Beschreibung des Vorhabens (Lageplan mit geplanter Maßnahme -Leitungstrasse- ist beizulegen)

in 
(Genaue Bezeichnung Ort/Straße/Hs.-Nr./Fl.-Nr.)

Baubeginn der Maßnahme ________________________________________________________

Antragsteller: __________________________________________________________________
(Name der Person, welche die Plananfrage stellt und für die Einhaltung der beigelegten Anweisung verantwortlich ist / Antragsteller)

Telefonnummer für Rückfragen:_____________________________________________________

Verantwortlicher der ausführenden Firma vor Ort ________________________________________
an den die nachfolgenden Unterlagen weitergeleitet werden.

Für die Maßgenauigkeit des Leitungsverlaufs in den von der BRW ausgehändigten Lageplänen kann kei-
ne Gewähr geleistet werden (siehe auch „Anweisung zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen“).
Durch  die  nachfolgende  Unterschrift  wird  bestätigt,  dass  die  Anweisungen  durch  die  ausführende  
Firma (auch Subunternehmer) und deren Mitarbeiter vor Ort beachtet werden.

Wir beantragen: Planeinsicht

Aushändigung von Bestandsplänen

Zusendung von Bestandsplänen per E-Mail ___________________________
E-Mail-Adresse

Besondere Hinweise:__________________________________________________________________

Die Planauskunft ist rechtzeitig, mindestens zehn Werktage vor Beginn der Baumaßnahme zu 
beantragen. Für Rückfragen stehen wir gerne unter der Telefonnummer 0 90 81/21 02-331 zur 
Verfügung.

_________________________________
Ort, Datum

_______________________________ _________________________________________
Bayerische Rieswasserversorgung Verantwortlicher Antragsteller / Firma

Die Planunterlagen dürfen nur für diese Maßnahme und zur Zweckbestimmung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Es ist zwingend erforderlich,
dass diese Daten bzw. Planunterlagen immer vor Baubeginn erhoben werden, um eine zwischenzeitliche Änderung im Planungsbereich auszuschließen.

Die Planauskunft erfolgt in der Regel per E-Mail und gilt nur als erteilt nach Empfangsbestätigung (Lesebestätigung genügt).

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen personenbezogene Daten nur zur Zweckbestimmung der Maßnahme gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben
werden. Allgemeine Datenschutzhinweise und Informationen nach Art. 13 DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie zu Ihren diesbezüglichen
Rechten finden Sie auf unserer Homepage.
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